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4. Der Richtpreis.
Das Wort „Richtpreis" wurde bereits im Frieden und zwar

in der Syndikats Praxis verwendet. Insbesondere bedeutete

beim Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat der Richtpreis diejenige

Preishöhe, welche das Syndikat im „unbestrittenen Gebiete" min¬
destens zu erzielen gedachte. Es war ein Preisdurchschnitt, dem vielfach
höhere Preise im „unbestrittenen Gebiet" und niedrigere im „be¬

strittenen Gebiet" entsprachen**). In der deutschen Kriegswirtschaft
bedeutet Richtpreis denjenigen Preis, der von einer amtlichen
Stelle als für eine Ware angemessen erachtet wird, und dessen Über¬

schreitung die Vermutung der übermäßigen Preissteigerung be¬

gründet^). Gelegentlich werden solche Richtpreise auch lediglich von
Jnteressenten-Bereinigungen aufgestellt und nur der Billigung
der Behörden unterbreitet. Die Behörde will also mit der

Herausgabe oder Billigung solcher Richtpreise einen Maßstab für die

Beurteilung bieten, ob übermäßiger Gewinn im Sinne der Bekannt¬

machung gegen übermäßige Preissteigerung vorliege. Deshalb
werden die Preise so gestellt, daß sie für einen normalen Betrieb im
Geltungsbereiche des Richtpreises die Selbstkosten, Nebenkosten und

einen angemessenen Gewinn decken. Die Überschreitung dieses Richt¬

preises zieht demgemäß nicht ohne weiteres eine Bestrafung nach sich,

jedoch begründet sie im Falle einer Anklage die Vermutung, daß

übermäßiger Gewinn vorliegt. Da von der zuständigen Behörde
erklärt wird, daß die Höhe des Richtpreises als angemessen zu er¬

achten ist, so wird bei Überschreitung dieses Preises der Nachweis
erfordert werden, daß besondere notwendige Unkosten das Fordern
eines höheren Preises rechtfertigen. Hiermit in Übereinstimmung
hat das Landgericht Berlin im Falle der Richtpreisüberschreitung
erklärt:

Wenn auch den Richtpreisen nicht die Bedeutung von Höchst¬

preisen zukomme, so gäben sie doch, als von den beteiligten Kreisen
selbst festgesetzt, eine Richtschnur auch für den als angemessen und
üblich geltenden Gewinn, von dem ohne zwingenden Grund nicht ab¬

gewichen werden dürfe. In den Richtpreisen sei der als angemessen

und üblich geltende Gewinn schon berücksichtigt»).

') Zu vergl. Wiedenfeld, Das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat,
Bonn 1913, S. 25.

*) In gleichem Sinne Alsberg, Kriegswucherstrafrecht, 3. Aust. S.21.
Im amtlichen Schriftverkehr wird der Richtpreis anfangs auch „Angemefsen-
heitspreis" genannt.

y Zu vergl. Konsumgenossenschaftliche Rundschau, 14. Jahrgang, Nr. 29
S. 435. Das Kammergericht hat dieses Urteil bestätigt.
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